
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Reiseservice Africa RA Safari und Touristik GmbH trägt  
die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt Reiseservice Africa RA Safari und Touristik GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer  
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

•	�� Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 
Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

•	� Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsge
mäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

•	� Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu 
einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder 
dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

•	� Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer ange
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten 
– auf eine andere Person übertragen.

•	� Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall 
bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die 
Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter 
das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das 
Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich 
verringern.

•	� Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zah-
lungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise 
mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die 
Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor 
Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf 
eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

•	� Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen.

•	� Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise 
gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten.

•	� Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile  
der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden,  
so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehr-
kosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, bzw. eine Kündigung des 
Vertrages erklären, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht 
werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der  
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter 
es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

•	� Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder  
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungs
gemäß erbracht werden.

•	� Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser 
sich in Schwierigkeiten befindet.

•	� Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach  
Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil 
der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Reiseservice Africa RA Safari und Touristik GmbH 
hat eine Insolvenzabsicherung mit der Hanse- Merkur Reise
versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können die Hanse-
Merkur Reiseversicherung AG (Siegfried-Wedelts-Platz 1, 20354 Ham-
burg, Tel.: +49 40/53799360; insolvenz@hansemerkur.de) kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Reiseservice 
Africa RA Safari und Touristik GmbH verweigert werden.

FORMBLATT ZUR UNTERRICHTUNG DES REISENDEN BEI EINER PAUSCHALREISE  
NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES
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Sehr geehrte Kunden und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und der REISESERVICE AFRICA RA 
Safari und Touristik GmbH, nachfolgend kurz „RSA“, des bei Vertragsschluss zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungs
gesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von RSA und 
der Buchung des Kunden sind die Reise
ausschreibung und die ergänzenden  
Informationen von RSA für die jeweilige 
Reise, soweit diese dem Kunden bei der 
Buchung vorliegen.
b) Reisevermittler und Buchungsstellen,  
sind von RSA nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben  
oder Zusicherungen zu machen, die den 
vereinbarten Inhalt des Pauschalreise
vertrages abändern, über die Reiseaus-
schreibung bzw. die vertraglich von RSA 
zugesagten Leistungen hinausgehen    
oder im Widerspruch dazu stehen.
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen 
Verzeichnissen, die nicht von RSA her-
ausgegeben werden, sind für RSA und die 
Leistungspflicht von RSA nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Ver-
einbarung mit dem Kunden zum Inhalt der 
Leistungspflicht von RSA gemacht wurden.
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung 
von RSA vom Inhalt der Buchung ab, so liegt 
ein neues Angebot von RSA vor.  Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, soweit RSA bezüglich 
des neuen Angebots auf die Änderung 
hingewiesen und seine vorvertraglichen 
Informationspflichten erfüllt hat und der 
Kunde RSA die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung oder Anzahlung erklärt.
e) Die von RSA erteilten vorvertraglichen 
Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reise
preis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilneh-
merzahl und die Stornopauschalen (gem.  
Art.  250 § 3 Nr. 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) 
werden nur dann nicht Bestandteil des Pau-
schalreisevertrages, sofern dies zwischen 
den Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 
f) Der Kunde hat für alle Vertragspflich-
ten von Reisenden, für die er die Buchung 
vornimmt, wie für seine eigenen einzuste-
hen, soweit er diese Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, tele-
fonisch, schriftlich, per E-Mail, oder per 
Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde RSA 

den Abschluss des Pauschalreisevertrages 
verbindlich an. 
b) Der Pauschalreisevertrag kommt mit 
dem Zugang der Annahmeerklärung durch 
RSA zustande. Diese bedarf keiner be-
stimmten Form. 
c) Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird RSA dem Kunden eine  
Bestätigung des Vertrages (Reisebestäti-
gung) auf einem dauerhaften Datenträger  
übermitteln,  sofern der Reisende nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in  
Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 
EGBGB hat, weil der Vertragsschluss bei 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit 
der Vertragsschließenden oder außerhalb 
von Geschäftsräumen erfolgte.
1.3. RSA weist darauf hin, dass gemäß §§ 
312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB 
bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a 
und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Brief, 
Telefon, Telekopie, E-Mail, SMS, WhatsApp, 
Rundfunk, Telemedien und Online-Dienste) 
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen 
Rücktritts- und Kündigungs- rechte, ins-
besondere das Rücktrittsrecht gemäß 
§ 651h BGB (siehe hierzu auch Ziffer 5). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn 
der Vertrag über Reiseleistungen nach  
§ 651a BGB außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-
hergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung

2.1. RSA und Reisevermittler dürfen Zah-
lungen auf den Reisepreis vor Beendigung 
der Pauschalreise nur fordern oder an-
nehmen, wenn ein wirksamer Kunden-
geldabsicherungsvertrag besteht und dem  
Kunden der Sicherungsschein mit Namen 
und Kontaktdaten des Kundengeldabsiche-
rers in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener Weise übergeben wurde. Nach 
Vertragsabschluss wird gegen Aushändi-
gung des Sicherungsscheines eine Anzah-
lung in Höhe von 20 % des Reisepreises 
zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 
30 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der 
Sicherungs- schein übergeben ist und 

die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 
genannten Grund abgesagt werden kann. 
Liegen zwischen dem Vertragsschluss und 
dem Reisebeginn weniger als 30 Tag ist  
unter den vorgenannten Voraussetzungen 
der gesamte Reisepreis sofort zur Zah-
lung fällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/ 
oder die Restzahlung nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, ob- 
wohl RSA zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen bereit 
und in der Lage ist, seine gesetzlichen 
Informationspflichten erfüllt hat und kein 
gesetzliches oder vertragliches Aufrech-
nungs- oder Zurückbehaltungsrecht des 
Kunden besteht und hat der Kunde den Zah-
lungsverzug zu vertreten, so ist RSA berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung nach 
Ablauf der Frist vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rück-
trittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten.
2.3. Die Gebühren im Falle einer Stornie-
rung (Ziffer 5) sowie Umbuchungsgebühren 
(Ziffer 6) werden jeweils sofort fällig.
2.4. Der Kunde kann Zahlungen auch mit 
einer Kreditkarte leisten. RSA akzeptiert 
folgende Kreditkarten: Visa sowie Euro-/
Mastercard. RSA benötigt hierzu die Ad-
resse des Kunden oder ggf. die Adresse 
des Empfängers der Reiseunterlagen 
sowie das Einverständnis des Kunden 
zur Abbuchung von der Kreditkarte. RSA 
gewährleistet die Einhaltung der Stan-
dards und Richtlinien zum Umgang mit 
Kreditkarteninformationen von Kunden 
(PCI DSS = Payment Card Industry Data 
Security Standards).
2.5. Zahlungen auf den Reisepreis können 
an den Reisevermittler geleistet werden, 
wenn dem Kunden vom Reisevermittler 
eine Bestätigung des Vertrages zur Ver-
fügung gestellt wurde und die Annahme 
von Zahlungen durch den Reisevermittler 
nicht in hervorgehobener Form gegen-
über dem Kunden ausgeschlossen wurde.

3. �Änderungen von Vertragsinhalten vor 
Reisebeginn, die nicht den Reisepreis 
betreffen

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigen-
schaften von Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Pauschalreisever-
trages, die nach Vertragsabschluss und 
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vor Reisebeginn notwendig werden und 
von RSA nicht wider Treu und Glauben  
herbeigeführt wurden, sind RSA nur  
gestattet, soweit sie nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen. 
3.2. RSA ist verpflichtet, den Kunden über 
Leistungsänderungen unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund auf 
einem dauerhaften Datenträger zu infor-
mieren. Gegebenenfalls wird RSA dem 
Kunden eine unentgeltliche Umbuchung 
anbieten.
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Eigenschaft einer 
Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die In-
halt des Pauschalreisevertrags geworden 
sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb 
einer von RSA gleichzeitig mit Mitteilung 
der Änderung gesetzten angemessenen 
Frist entweder die Änderung anzunehmen 
oder unentgeltlich vom Pauschalreisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer als Ersatz angebotenen Pau-
schalreise zu verlangen, wenn RSA dem 
Kunden eine solche Reise angeboten 
hat. Erklärt der Kunde nicht innerhalb 
der von RSA gesetzten Frist ausdrücklich  
gegenüber RSA den Rücktritt vom Pau-
schalreisevertrag, gilt die Änderung als an-
genommen. Hierauf ist der Kunde in der 
Erklärung über die Leistungsänderung  
in klarer, verständlicher und hervorgeho-
bener Weise hinzuweisen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte 
RSA für die Durchführung der geänderten 
Reise bzw. einer eventuell angebotenen Er-
satzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit 
zum gleichen Preis geringere Kosten, ist 
dem Kunden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. Preiserhöhung; Preissenkung

4.1. RSA behält sich nach Maßgabe der 
§ 651f, 651g BGB und der nachfolgenden 
Regelungen vor, den im Pauschalreisever-
trag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, 
soweit
a) eine Erhöhung des Preises für die  
Beförderung von Personen aufgrund hö-
herer Kosten für Treibstoff oder andere 
Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sons-
tigen Abgaben für vereinbarte Reiseleis-
tungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende 
Pauschalreise geltenden Wechselkurse 
sich unmittelbar auf den Reisepreis aus-
wirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist 
nur zulässig, sofern RSA den Reisenden 

in Text- form klar und verständlich über 
die Preiserhöhung und deren Gründe un-
terrichtet und hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie 
folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Be-
förderung von Personen nach Ziffer 4.1.a) 
kann RSA den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
• �Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 

Erhöhung kann RSA vom Kunden den 
Erhöhungsbetrag verlangen.

• �Anderenfalls werden die vom Beför-
derungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten zusätzlichen  
Beförderungs- kosten durch die Zahl 
der Sitzplätze des vereinbarten Beförde-
rungsmittels geteilt. Den sich so ergeben-
den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann RSA vom Kunden verlangen.

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen 
Abgaben gem. Ziffer 4.1.b) kann der Reise
preis um den entsprechenden anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 
Ziffer 4.1.c) kann der Reisepreis in dem 
Umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für RSA verteuert hat.
4.4. Soweit der Reisevertrag eine Erhö-
hung des Reisepreises vorsieht, kann 
der Kunde von RSA eine Senkung des 
Reisepreises verlangen, wenn und so-
weit sich die in Ziffer 4.1 a)-c) genannten 
Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach 
Vertragsschluss und vor Reisebeginn ge-
ändert haben und dies zu niedrigeren Kos-
ten für RSA führt. Hat der Kunde mehr als 
den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, 
ist der Mehrbetrag von RSA zu erstatten. 
RSA kann jedoch von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag tatsächlich entstandenen 
Verwaltungsausgaben abziehen, die auf Ver-
langen des Kunden der Höhe nach nachzu-
weisen sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 
20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim 
Kunden zulässig.
4.6. Übersteigt die vorbehaltene Preis
erhöhung 8 % des Reisepreises, ist der 
Kunde berechtigt, innerhalb einer von 
RSA gleichzeitig mit Mitteilung der Preis
erhöhung gesetzten angemessenen Frist 
entweder das Angebot auf Preiserhöhung 
anzunehmen oder vom Pauschalreisever-
trag entschädigungsfrei zurückzutreten. 
4.7. Nach Ablauf der von RSA gesetzten 
Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung als ange-
nommen.
4.8. Die Katalogpreise entsprechend dem 
Stand bei Drucklegung sind für RSA bin-
dend. RSA behält sich jedoch ausdrück-
lich vor, aus den folgenden Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung des 
Reisepreises vorzunehmen, über die der 

Kunde informiert wird:
• �Eine entsprechende Anpassung des im 

Prospekt angegebenen Preises ist im 
Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten (insbesondere der Treibstoff-
kosten, auch der Benzinkosten), der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse nach Ver-
öffentlichung des Prospektes zulässig.

• �Eine Preisanpassung ist außerdem zu-
lässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
und im Prospekt angebotene Pauschalreise  
nur durch den Einkauf zusätzlicher  
touristischer Leistungen (Kontingente) 
nach Veröffentlichung des Prospektes 
verfügbar ist.

5. �Rücktritt durch den Kunden vor  
Reisebeginn/Stornokosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Rei-
sebeginn vom Pauschalreisevertrag zu-
rücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
RSA unter der nachfolgend angegebenen 
Anschrift zu erklären, falls die Reise über 
einen Reisevermittler gebucht wurde, 
kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird empfoh-
len, den Rücktritt in Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zu-
rück oder tritt der Kunde die Reise nicht 
an, so verliert RSA den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann RSA eine 
angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit der Rück- tritt nicht von RSA zu ver-
treten ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände auftreten, die 
die Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den Be-
stimmungsort erheblich beeinträchtigen; 
Umstände sind unvermeidbar und außerge-
wöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von 
RSA unterliegen und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden  wären.
5.3. RSA hat die nachfolgenden Entschädi-
gungspauschalen unter Berücksichtigung 
des Zeitraums zwischen der Rücktrittser-
klärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis 
von Aufwendungen und des erwarteten Er-
werbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschä-
digung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung wie folgt 
mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:
a) bei Badereisen „Indischer Ozean“  
(außer Buchstabe b)), sowie Reisen, die 
nicht unter die nachfolgenden Buchsta-
ben b) bis c) fallen:
• bis zum 61. Tag vor Abreise 15 %
• vom 60. bis zum 31. Tag vor Abreise 25 %
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• vom 30. bis zum 8. Tag vor Abreise 50 %
• vom 7. bis zum 3. Tag vor Abreise 75 %
• �ab dem 2. Tag vor Abreise und bei Nicht-

antritt der Reise 95 % des Reisepreises;
b) bei Reisen über Weihnachten oder 
Neujahr:
• bis zum 61. Tag vor Abreise 20 %
• vom 60. bis zum 31. Tag vor Abreise 50 %
• vom 30. bis zum 15. Tag vor Abreise 75 %
• �ab dem 14. Tag vor Abreise und bei 

Nichtantritt der Reise 95 % des Reise
preises;

c) bei Safaris, Hotels in Afrika und Kombi-
nationsreisen Afrika/Indischer Ozean:
• bis zum 61. Tag vor Abreise 25 %
• vom 60. bis zum 31. Tag vor Abreise 50 %
• vom 30. bis zum 21. Tag vor Abreise 80 %
• �ab dem 20. Tag vor Abreise und bei 

Nichtantritt der Reise 95 % des Reise-
preises;

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall un-
benommen, RSA nachzuweisen, dass RSA 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden entstanden ist, als die von 
RSA geforderte Entschädigungspauschale.
5.5. RSA behält sich vor, anstelle der vor-
stehenden Pauschalen eine höhere, indivi-
duell berechnete Entschädigung zu fordern, 
soweit RSA wesentlich höhere Aufwendun-
gen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. Die Höhe der Entschädi-
gung bestimmt sich in diesem Fall nach 
dem Reisepreis abzüglich des Wertes der 
von RSA ersparten Aufwendungen sowie 
abzüglich dessen, was RSA durch eine 
etwaige anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen erwirbt. RSA ist auf Ver-
langen des Kunden verpflichtet, die Höhe 
der Entschädigung zu begründen. 
5.6. Abweichend von Ziffer 5.3. können 
für Reiseleistungen, die keine Pauschal-
reise sind, insbesondere für individuell 
zusammengestellte Reisen, besondere 
Entschädigungspauschalen gelten, wenn 
hierauf in der Leistungsbeschreibung so-
wie in der Reisebestätigung unter konkre-
ter Benennung dieser Stornierungsbedin-
gungen für den Kunden klar, verständlich 
und erkennbar hingewiesen wurde.
5.7. Ist RSA infolge eines Rücktritts zur 
teilweisen oder vollständigen Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet, hat 
RSA unverzüglich zu leisten, auf jeden Fall 
aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang 
der Rücktrittserklärung.
5.8. Das Recht des Kunden gem. § 651e 
BGB von RSA durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger einen Ersatzteilneh-
mer zu benennen und zu stellen (Ziffer 6.3.), 
bleibt durch die vorstehenden Bedingun-
gen unberührt.

6. Umbuchungen, Ersatzperson

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Ver-
tragsabschluss auf Änderungen hinsicht-

lich des Reisetermins, des Reiseziels, des  
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, 
der Verpflegungsart, der Beförderungs-
art oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) 
besteht nicht. Soweit durchführbar kann bis 
zum 31. Tag vor Reisebeginn auf Wunsch des 
Kunden eine Umbuchung gegen eine Umbu-
chungsgebühr von 35 EUR pro betroffenem 
Reiseteilnehmer vorgenommen werden. Ge-
genüber Leistungsträgern (bspw. Fluggesell-
schaften) entstehende Mehrkosten werden 
gesondert berechnet. Der Kunde wird deshalb 
gebeten, auf die korrekte Schreibweise der 
Namen der Reiseteilnehmer zu achten. 
6.2. Bei einer Änderung der Beförderung, der 
Unterkunft (außer Änderungen innerhalb der 
gebuchten Unterkunft) oder des Reisetermins 
wird der Reisepreis für die geänderten Leis-
tungen komplett neu berechnet auf der Basis 
der dann geltenden Preise und Bedingun-
gen. Bei einer Änderung innerhalb der 
gebuchten Unterkunft (bspw. Änderung 
der Zimmerkategorie, der Verpflegungs-
art oder der Zimmerbelegung) wird der 
Preis für die geänderten Leistungen  
anhand der der Buchung bisher zugrun-
deliegenden Preise und Bedingungen neu 
ermittelt.
6.3. Umbuchungswünsche des Kunden, die 
nach Ablauf der in Ziffer 6.1. genannten Frist 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt 
vom Pauschalreisevertrag zu den Bedin-
gungen gemäß Ziffer 5. und gleichzeitiger 
Neuanmeldung vorgenommen werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen.
6.4. Innerhalb einer angemessenen Frist 
vor Reisebeginn kann der Kunde auf einem 
dauerhaften Datenträger erklären, dass ein 
Dritter (Ersatzperson) in seine Rechte und 
Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn 
sie RSA spätestens 7 Tage vor Reisebeginn 
zugeht. RSA kann dem Eintritt des Dritten 
anstelle des Kunden widersprechen, wenn 
der Dritte vertragliche Reiseerfordernisse 
nicht erfüllt. Tritt ein Dritter an die Stelle 
des angemeldeten Reiseteilnehmers ist 
RSA berechtigt, für die RSA entstehenden 
Bearbeitungskosten pauschal 15 EUR pro 
betroffenem Reiseteilnehmer zu verlangen. 
Gegenüber Leistungsträgern (bspw. Flug-
gesellschaften) tatsächlich entstehende 
Mehrkosten werden gesondert berechnet. 
RSA hat dem Kunden einen Nachweis dar-
über zu erteilen, in welcher Höhe durch den 
Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden 
sind. Dem Reisenden bleibt der Nachweis 
mit dem Eintritt des Dritten nicht entstan-
dener Kosten unbenommen. Für den Reise
preis und die durch den Eintritt der Ersatz-
person entstehenden Kosten haften der 
Kunde und die Ersatzperson als Gesamt-
schuldner.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung

Werden einzelne Reiseleistungen, zu de-
ren vertragsgemäßer Erbringung RSA bereit  
und in der Lage war, aus Gründen nicht in An-
spruch genommen, die dem Kunden zu-
zurechnen sind, hat er keinen Anspruch 
auf anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe ihn nicht nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zum kosten-
freien Rücktritt oder zur Kündigung des 
Reisevertrages berechtigt hätten. RSA wird 
sich um Erstattung der ersparten Aufwen-
dungen durch die Leistungsträger bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt.

8. �Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl

8.1. RSA kann bei Nichterreichen einer 
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung 
bzw. den vorvertraglichen Informationen 
und in der Reisebestätigung angegebe-
nen Mindestteilnehmerzahl bis zum 30. Tag  
von Reisebeginn von der Reise zurück
treten. RSA informiert den Kunden auch, 
sofern zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich wird, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden kann. Die Rücktritt-
serklärung wird dem Kunden unverzüglich 
zugeleitet. 
8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüg-
lich zurück. Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

9. Kündigung durch RSA

9.1. RSA kann den Pauschalreisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der Reisende ungeachtet einer Abmahnung 
von RSA die Durchführung der Reise 
nachhaltig stört oder wenn der Kunde sich 
in einem solchen Maß vertragswidrig ver-
hält, dass die sofortige Aufhebung des Ver-
trages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten 
ursächlich auf einer Verletzung von Infor-
mationspflichten von RSA beruht.
9.2. Kündigt RSA aus vorgenannten Grün-
den, so behält RSA den Anspruch auf den 
Reisepreis; RSA muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
RSA aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich eventueller Erstat-
tungen durch Leistungsträger.

10. �Reiseunterlagen, Beistand, Mängel, 
Abhilfe, Minderung, Kündigung

10.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat RSA oder seinen Reisever-
mittler, über den der Kunde die Pauschal-
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reise gebucht hat, zu informieren, wenn der 
Kunde die erforderlichen Reiseunterlagen 
(z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht 
oder nicht vollständig innerhalb der von 
RSA mitgeteilten Frist erhält.
10.2. Beistand
RSA ist nach § 651q BGB verpflichtet, dem 
Reisenden bei auftretenden Problemen 
und Schwierigkeiten unverzüglich in an-
gemessener Weise durch Bereitstellung 
geeigneter Informationen Bestand zu ge-
währen und zu unterstützen. Dies erfolgt 
zumeist durch den örtlichen Vertreter von 
RSA. Im Übrigen kann sich der Reisende  
zur Einforderung von Beistandsleistungen  
auch direkt an RSA wenden. Die jeweili-
gen Kontaktdaten können den Reiseun-
terlagen entnommen werden.
10.3. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemän-
geln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen.
b) Soweit RSA infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Mängelanzeige nicht Ab-
hilfe schaffen konnte, kann der Reisende 
weder Minderungsansprüche nach § 651m  
BGB noch Schadensatzansprüche nach  
§ 651n BGB geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Män-
gelanzeige unverzüglich dem Vertreter von 
RSA vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist 
ein Vertreter von RSA vor Ort nicht vorhan-
den und vertraglich nicht geschuldet, sind 
etwaige Reisemängel an RSA unter den 
mitgeteilten Kontaktdaten zur Kenntnis 
zu bringen. Über die Erreichbarkeit des 
Vertreters von RSA bzw. seiner Kontakt-
stelle vor Ort wird in der Reisebestätigung 
unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die 
Mängelanzeige auch an seinen Reisevermitt-
ler richten, über den er die Pauschalreise 
gebucht hat.
d) Der Vertreter von RSA ist beauftragt, 
für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich 
ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche 
anzuerkennen.
10.4. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde den Pauschalreisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 651i 
Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er er-
heblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat 
der Kunde RSA zuvor eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von 
RSA verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Abhilfe notwendig ist.
10.5. Gepäckbeschädigung und Gepäck-
verspätung
Bei Flugreisen gelten besondere Regeln 
und Fristen zum Abhilfeverlangen.
a) RSA weist darauf hin, dass ein Gepäck-
verlust, eine Gepäckbeschädigung und eine 
Gepäckverspätung im Zusammenhang mit 
Flugreisen nach den luftverkehrsrechtli-
chen Bestimmungen vom Reisenden un-
verzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige 

(Property Irregularity Report „P.I.R.“) der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. 
Fluggesellschaften und RSA können die Er-
stattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensan-
zeige nicht ausgefüllt worden ist. Schäden 
oder Zustellverzögerungen sind bei Ge-
päckbeschädigungen binnen 7 Tagen nach 
Entdeckung des Schadens und bei Gepäck-
verspätungen innerhalb 21 Tagen nachdem 
das Gepäck dem Reisenden zur Verfügung 
gestellt wurde mittels Schadensanzeige 
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen.
b) Zusätzlich sind der Verlust, die Be-
schädigung oder die Fehlleitung von 
Reisegepäck unverzüglich RSA, seinem 
Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder 
dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies 
entbindet den Reisenden nicht davon, die 
Schadenanzeige an die Fluggesellschaft ge-
mäß Buchstabe a) innerhalb der vorste-
henden Fristen zu erstatten.

11. Reiseversicherungen

RSA empfiehlt zumindest den Abschluss 
einer Reiserücktrittskostenversicherung  
sowie einer Versicherung zur Deckung  
der Kosten einer Unterstützung  
einschließlich der Rückbeförderung bei 
Unfall, Krankheit oder Tod und gegebe-
nenfalls den Abschluss einer Unfallversi-
cherung.

12. Beschränkung der Haftung

12.1. Die vertragliche Haftung von RSA für 
Schäden, die nicht aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren und nicht schuldhaft herbei- 
geführt wurden, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Möglicherweise  
darüber hinaus gehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem 
Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haf-
tungsbeschränkung unberührt.
12.2. Für alle gegen RSA gerichteten 
Schadensersatzansprüche aus unerlaub-
ter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die 
Haftung für Sachschäden auf die Höhe 
des dreifachen Reisepreises beschränkt. 
Diese Haftungshöchstsummen gelten je-
weils je Reisenden und Reise. Ziffer 12.1. 
Satz 2 gilt entsprechend.
12.3. RSA haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt wer-
den (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschrie-
benen  Ausgangs- und Zielort), wenn diese 
Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Reisebestätigung ausdrücklich und un-

ter Angabe der Identität und Anschrift des 
vermittelten Vertragspartners als Fremd-
leistungen so eindeutig gekennzeichnet wur-
den, dass sie für den Kunden erkennbar 
nicht Bestandteil der Pauschalreise von 
RSA sind und getrennt ausgewählt wur-
den. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y 
BGB bleiben hierdurch unberührt.
12.4. RSA haftet jedoch, wenn und soweit 
für einen Schaden des Reisenden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten von RSA ursächlich 
geworden ist.
12.5. Ein Schadensersatzanspruch gegen 
RSA ist insoweit beschränkt oder ausge-
schlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhen-
der gesetzlichen Vorschriften, die auf die 
von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch 
auf Schadensersatz nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann  oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlos-
sen ist.
12.6. Die Beteiligung an Sport- und ande-
ren Freizeitaktivitäten hat der Reisende 
selbst zu verantworten. Sportanlagen, Ge-
räte und Fahrzeuge sollte der Reisende vor 
Inanspruchnahme überprüfen. Für Unfälle, 
die bei Sportveranstaltungen und anderen 
Freizeitaktivitäten auftreten, haftet RSA 
nur, wenn RSA ein Verschulden trifft. RSA 
empfiehlt den Abschluss einer Unfallversi-
cherung.

13. �Informationspflichten über  
die Identität des ausführenden  
Luftfahrtunternehmens

13.1. RSA informiert den Kunden bei Bu-
chung entsprechend der EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtun-
ternehmens vor oder spätestens bei der 
Buchung über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen.
13.2. Steht/stehen bei der Buchung die aus-
führende(n) Fluggesellschaft(en) noch nicht 
fest, so ist RSA verpflichtet, dem Kunden 
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald 
RSA weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführt, wird RSA den Kunden 
informieren.
13.3. Wechselt die dem Kunden als aus- 
führende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, wird RSA den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit ange-
messenen Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren.
13.4. Die entsprechend der EG-Verordnung 
erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, 
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denen die Nutzung des Luftraumes über 
den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf 
den Internet-Seiten von RSA oder direkt 
über https://ec.europa.eu/ transport/modes/
air/safety/air-ban_de abrufbar und auch in 
den Geschäftsräumen von RSA einzusehen.

14. �Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften

14.1. RSA wird den Kunden über allge-
meine Pass- und Visaerfordernisse sowie  
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung 
von gegebenenfalls notwendigen Visa vor  
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
14.2. Der Kunde ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
Lasten des Kunden. Dies gilt nicht, wenn 
RSA nicht, unzureichend   oder falsch  
informiert hat.
14.3. RSA haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung, wenn der Kunde RSA mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, dass 
RSA eigene Pflichten schuldhaft verletzt 
hat.
14.4. Der Kunde kann den vorvertraglichen 
Informationen entnehmen, ob für seine  
Reise ein Reisepass erforderlich ist oder 
der Personalausweis genügt. Der Kunde 
hat darauf zu achten, dass sein Reisepass 
oder sein Personalausweis für die Reise 
eine ausreichende Gültigkeitsdauer besitzt. 
Kinder benötigen eigene Reisedokumente.
14.5. Für Reisen mit Minderjährigen gelten 
gesonderte Einreisebestimmungen. Bitte 
entnehmen Sie diese unseren aktuellen 
Reisehinweisen.
14.6. Von verschiedenen Staaten werden 
bestimmte Impfzeugnisse verlangt, die 
nicht jünger als 8 Tage und nicht älter als 
3 Jahre (Pocken) bzw. 10 Jahre (Gelbfie-
ber) sein dürfen. Derartige Impfzeugnisse 
sind auch deutschen Behörden vorzuwei-
sen, sofern der Reisende aus bestimmen 
Ländern (bspw. Afrika, Vorderer Orient) 
zurückkehrt. Weiterführende Hinweise 
können den vorvertraglichen Informatio-
nen entnommen werden.  

15. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten, die der Kun-
de RSA zur Verfügung stellt, werden von RSA 
elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit 
sie zur Vertragsdurchführung erforderlich 
sind. RSA erhebt und verarbeitet Kundenda-
ten für die Erstellung von Reiseangeboten 
und zur Buchung und Durchführung von 
Pauschalreisen und Reiseleistungen. Zum 
Zwecke der Reisedurchführung werden 
Kundendaten an Dritte (Leistungsträger, 
Behörden, Fluggesellschaften) in den von 
den Kunden besuchten Destinationen im 
notwendigen Umfang zur Reisedurchfüh-
rung weitergeleitet. Weitere Informationen 
zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten sind der Datenschutzerklärung von 
RSA auf der Webseite https://www.reise-
service-africa.de/datenschutzerklaerung 
zu entnehmen. 

16. �Verbraucherstreitbeilegung; 
ODR-Plattform

16.1. RSA unterwirft sich nicht einer alter-
nativen Streitbeilegung nach Maßgabe des 
Verbraucherstreitschlichtungsgesetzes und 
ist hierzu auch gesetzlich nicht verpflich-
tet. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung 
nach Drucklegung dieser Reisebedingun-
gen für RSA verpflichtend würde, informiert 
RSA den Kunden hierüber in geeigneter 
Form.
16.2. Wir weisen darauf hin, dass die Euro
päische Plattform für Online-Streitigkeiten 
(OS-Plattform) ab dem 20.07.2025 nicht 
mehr besteht.

17. �Rechtswahl, Gerichtsstand  
und Abtretung

17.1. Für Kunden, die nicht Angehörige ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für 
das gesamte Rechts- und Vertragsverhält-
nis zwischen dem Kunden und RSA die aus-
schließliche Geltung des deutschen Rechts 
vereinbart. Solche Kunden können RSA aus-
schließlich am Sitz von RSA verklagen.
17.2. Für Klagen von RSA gegen Kunden, 
bzw. Vertragspartner des Pauschalreisever-
trages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz von RSA vereinbart.
17.3. Die Abtretung von Ansprüchen ge-
gen RSA ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
unter mitreisenden Familienangehörigen   
oder Mitreisenden einer gemeinsam ange-
meldeten Reisegruppe.

Stand: Juli 2025
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